
Vorläufige Unterbringung von
Spätaussiedlern
Für die Aufnahme und Unterbrin-
gung von dem Landkreis Göppin-
gen zugewiesenen Spätaussiedle-
rinnen und Spätaussiedlern steht
das Übergangswohnheim (ÜWH)
Uhingen  mit einer Gesamtkapa-
zität von 140 Unterbringungsplät-
zen zur Verfügung. Jede Person
hat Anspruch auf 4,5 m2 Wohn-
fläche.  Alleinstehende haben kei-
nen Anspruch auf ein Einzelzim-
mer.

Bei der  Aufnahme erhalten die
Neuankömmlinge einen Zulas-
sungsbescheid, in dem die Aufent-
haltsdauer im ÜWH auf neun
Monate befristet ist. Sie sind ver-
pflichtet, sich ständig um einen
Wohnraum außerhalb des ÜWH zu
bemühen. Bei Vorlage ausreichen-
der Nachweise über ihre Bemühun-
gen um eine Wohnung wird der
Zulassungsbescheid um drei
Monate verlängert. Für die Unter-
bringung entrichten sie Wohn-
heimgebühren, deren Höhe sich
nach der Familiengröße richtet.

Im Jahr 2005 wurden im Landkreis
Göppingen 117 und im Jahr 2006
32 Spätaussiedlerinnen und Spät-
aussiedler aufgenommen. Die
durchschnittliche Verweildauer in
den ÜWH betrug im Jahr 2005 
6 und im Jahr 2006 8,25 Monate.

Vorläufige Unterbringung von
Asylbewerbern
Im Jahr 2005 wurden im Landkreis
Göppingen durchschnittlich 324
und im Jahr 2006 durchschnittlich
214 Flüchtlinge in den Gemein-
schaftsunterkünften (GU) des
Landkreises Göppingen unter-
gebracht. Der Landkreis verfügte
im Jahr 2006 über fünf GU (GU
Göppingen 1, GU Göppingen 2, GU
Geislingen, GU Süßen und GU Eis-
lingen), wobei zwei – GU Geislin-
gen und GU Süßen – im Jahr 2007
aufgelöst werden. 
Bei persönlichen Problemen stehen
den Flüchtlingen Sozialbetreuer/
innen zur Verfügung. Sie begleiten
und unterstützen sie im unmittel-
baren Umfeld, insbesondere bei
der Überwindung von Sprachbarrie-
ren und kulturellen Unterschied-
lichkeiten.
Wie schon in den Vorjahren gingen
auch im Berichtszeitraum die Zah-
len der neu aufzunehmenden
Flüchtlinge zurück. Mussten im
Jahr 2005 noch 97 Flüchtlinge im
Landkreis Göppingen aufgenom-
men und untergebracht werden, so
reduzierte sich diese Zahl auf 57
Personen im Jahr 2006.

Lastenausgleich
Im Zuge der Verwaltungsstruktur-
reform erhielt das Ausgleichsamt
eine neue Aufgabenstruktur und
wurde in diesem Zusammenhang
am 01.01.2005 in Aufnahme- und
Eingliederungsamt umbenannt.

Der klassische Lastenausgleich
konnte in den Jahren 2005 und
2006 weitgehendst erledigt wer-
den.
Aufgrund einer öffentlich-rechtli-
chen Vereinbarung mit der Stadt
Pforzheim ist diese seit dem
01.01.2007 allein für die noch
offenen Rückforderungsfälle von
Lastenausgleich zuständig. Hinter-
grund ist, dass Lastenausgleichs-
empfänger bzw. deren Erben oder
Rechtsnachfolger, welche nach der
Wiedervereinigung ihr enteignetes
Vermögen zurück bekommen oder
hierfür eine Entschädigung erhal-
ten haben, gesetzlich verpflichtet
sind, den seinerzeit gewährten
Lastenausgleich zurück zu zahlen.

Bis zum 30.09.2006 wurden 
vom Aufnahme- und Eingliede-
rungsamt noch 60 Kriegsschaden-
rentenempfänger betreut. Seit dem
01.10.2006 ist für sämtliche
Kriegsschadenrentenempfänger in
Deutschland das Bundesaus-
gleichsamt in Bad Homburg
zuständig. Um den Verwaltungs-
aufwand zu minimieren, war letzt-
mals für das Jahr 2005 eine
Einkommensüberprüfung der Ren-
tenempfänger durchzuführen. Auf-
grund dieser Erhebung wurde die
Höhe der Rente eingefroren.

Trotz Wegfall der klassischen
Lastenausgleichsaufgaben bleibt
das Aufnahme- und Eingliede-
rungsamt Ansprechpartner für die
Bürger.
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